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Text 

§ 5. (1) Als Vergleichsflächen der Bodenschätzung dienen die Musterstücke. Diese sind 
Bodenflächen, die zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der Bodenschätzung und zur Schaffung 
feststehender Hauptstützpunkte vom Bundesministerium für Finanzen nach Beratung im 
Bundesschätzungsbeirat auszuwählen und zu schätzen sind (Bundesmusterstücke). 

(2) Die Musterstücke sind in allen Teilen des Bundesgebietes so auszuwählen, daß das einzelne 
Musterstück für seine Umgebung kennzeichnend ist, so daß die Gesamtheit der Musterstücke einen 
Querschnitt über die im Bundesgebiet hauptsächlich vorhandenen Bodenflächen hinsichtlich ihrer 
natürlichen Ertragsfähigkeit darstellt. 

(3) Die Musterstücke sind nach ihrer durch die natürlichen Ertragsbedingungen bewirkten 
Ertragsfähigkeit zueinander ins Verhältnis zu setzen. Dieses Verhaltnis ist in einem Hundertsatz 
(Wertzahl) auszudrücken. Die ertragsfähigste Bodenfläche erhält die Wertzahl 100. 

(4) Das Bundesministerium für Finanzen oder das vom Bundesministerium für Finanzen beauftragte 
Finanzamt Österreich hat im Bedarfsfall unter Beachtung der für die Bundesmusterstücke geltenden 
Grundsätze weitere Musterstücke (Landesmusterstücke) nach Beratung im Landesschätzungsbeirat des 
jeweiligen Bundeslandes, in dem das Musterstück gelegen ist, auszuwählen und zu schätzen. Weiters hat 
das Finanzamt Österreich auch den Bundesschätzungsbeirat (Abs. 1) bei der Aufgabenerfüllung zu 
unterstützen. 

(5) Die Ergebnisse der Schätzung der Bundesmusterstücke und der Landesmusterstücke sind vom 
Bundesminister für Finanzen im „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ kundzumachen. Die gemäß § 8 Abs. 1 
für die Musterstücke zu ermittelnden Wertzahlen erhalten durch die Kundmachung rechtsverbindliche 
Kraft. Hiebei sind für jedes Musterstück die die Ertragsfähigkeit dieses Musterstückes beeinflussenden 
Umstände anzuführen. 
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(6) Sofern Musterstücke nicht mehr als Vergleichsflächen geeignet sind, ist dies im Sinne des Abs. 5 
ebenfalls kundzumachen. 
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